PAGE  
5

Wasserverband Eifel-Rur
Düren, 02.07.2007
- UB Labor / UB FGM - 
430.20-080-0100
AK EU-WRRL der Wasserverbände NRW
Ergebnisprotokoll der 26.Sitzung vom 04.05.2007 beim Wasserverband Eifel-Rur

Teilnehmer:
s. Teilnehmerliste (Anlage 1)
Entschuldigt:
Aggerverband



Herr Prof. Dr. Scheuer


Aggerverband



Herr Schramm


Erftverband



Herr Dr. Bucher


LINEG




Frau Dr. Wingen


Niersverband



Herr Dr. Manheller


Ruhrverband



Herr Dr. Grünebaum


Ruhrverband



Herr Dr. Haneklaus


Wahnbachtalsperrenverband
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TOP 1:
Niederschrift der letzten Sitzung

Im Zusammenhang mit hydromorphologischen Defiziten erläuterte Herr Dr. Kern auf Nachfrage, dass die sog. Vorranggewässer jeweils von den einzelnen Geschäfts​stellen der Bearbeitungsgebiete in Eigenregie festgelegt werden sollen (Wunschvorstellung MUNLV). Kriterien wurden dabei nicht festgelegt.
Die Niederschrift wurde ohne Änderungen angenommen.

TOP 2:
Schwerpunktthema Fragenkatalog

Der in der letzten Sitzung beschlossene Fragenkatalog sollte eine Sammlung konkreter Sachfragen beinhalten, die im Zuge der Umsetzung der WRRL mit dem Schwerpunkt der Maßnahmenplanung auftreten und deren Diskussion zur Meinungsbildung und Information der AK-Mitglieder dienen soll.
Da die umfangreichen Diskussionsbeiträge oft fragen- und themenübergreifend ausfielen, sind im Folgenden die wesentlichen Ergebnisse zu einzelnen Stichworten zusammengefasst. 
1.)
Bildung von Planungseinheiten

Die Bildung großräumiger Planungseinheiten (PE) wurde allgemein positiv bewertet. Auch die AGW - Stellungnahme beschreibt die PE als geeignete räumliche Ebene zur Bewirtschaftungsplanung. Als Beispiele aus dem Teilnehmerkreis wurden das BRW - Verbandsgebiet, das komplett als eine Planungseinheit definiert wurde, und das Erftverbandsgebiet genannt, für das im Einvernehmen mit der BR Köln fünf PE festgelegt wurden. Die Flächenvorgabe 200 - 800 km2 diente dabei nur als grobe Orientierung, maßgeblich war die Zusammenfassung über ähnliche Belastungssituationen und Rahmen​bedingungen wie etwa der bergbaugeprägte Flussschlauch der unteren Erft oder die aufgrund von Grundwasser​absenkungen  trocken fallenden Bördegewässer, die nicht automatisch das geschlossene Einzugsgebiet umfassen.
Die Planungseinheiten sollen dazu dienen, mit allen Akteuren die Hauptziele der Bewirtschaftung auf einheitlicher Grundlage zu formulieren. Hierbei sollen jedoch nicht nur positive ökologische Aspekte im Vordergrund stehen sondern weitere Belange und Nutzungen einbezogen werden, wie etwa die Bergbau-Sümpfung, Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen, Kraftwerksversorgung sowie die Freizeitnutzung, die ihrerseits auch negative Einflüsse ausüben können.
Die Größe der Betrachtungsräume hängt in einigen Fällen vom gewählten Parameter ab. So erfordern Langdistanzwanderfische einen deutlich größeren Blickwinkel über die PE hinaus, während andere Größen einer wasserkörperscharfen Betrachtung bedürfen.

2.)
Wasserkörpergruppen

Zur Gruppierung von Wasserkörpern berichtete Herr Dr. Kern aus der Kleingruppe Hydromorphologie. Gemäß dem Schlagwort typische Lastfälle - typische Maßnahmen(gruppen) werden seitens des Büros Koenzen derzeit Belastungs​gruppen mit vergleich​baren Defiziten identifiziert, denen Gruppen von Maßnahmen zugeordnet werden. Es werden 5 - 6 Belastungsgruppen mit jeweils 3 Untergruppen zu erwarten sein (Beispiel: stark ausgebautes Tieflandgewässer mit landwirtschaft​lichem Umfeld). Die Unterteilung soll über ein Fischmonitoring zusätzlich zu den fiBS-Ergebnissen abgesichert werden. Die biologische Differenzierung der Fischfauna nach unterschiedlichen Habitatansprüchen ist inzwischen weit fortgeschritten, so dass bei verschiedenen Substratdefiziten Auswirkungen auf das Artenspektrum ableitbar sind. Den o. g. Belastungsgruppen kann damit eine Degradation der Fischfauna zugeordnet werden. Ergänzend ist dabei aufgrund der differenzierten und vielschichtigen Beurteilungen die Bewertung des Makrozoobenthos zu berücksichtigen.
Die Weitergabe der Planungseinheiten und Wasserkörpergruppen an das MUNLV durch die Geschäftsstellen soll bis zum 15. Mai 2007 erfolgen.

3.)
Punktquellen vs. Diffuse Quellen - Kosteneffizienz
Zu diesem Thema wurden einige Beispiele der Teilnehmer diskutiert, die die bisher seitens der Genehmigungsbehörden praktizierte Bevorzugung von Maßnahmen an Punktquellen gegenüber der Verringerung diffuser Einträge belegten. 
So berichtete Herr Dr. Schitthelm über eine erhebliche Investition in Retentions​bodenfilter und Regenklärbecken am Quellbereich eines Gewässers, bei dem nach der Inbetriebnahme keine Verbesserung festzustellen war. Die Hauptbelastung des Gewässers resultierte aus der Intensivlandwirtschaft an einer hochgradig ausgebauten Fließstrecke, die nach der Maßnahme unverändert vorlag.
Maßgeblich ist daher - auch als Argumentationshilfe für künftige Maßnahmen - die Erfolgskontrolle bereits durchgeführter Punktquellen-Projekte, wobei die biologischen Parameter im Vordergrund stehen. 
Hierzu einigten sich die Teilnehmer darauf, Fallbeispiele aus der Vergangenheit zusammenzustellen, bei denen Punktquellen mit Maßnahmen belegt wurden, ohne dass Verbesserungen am Gewässerzustand messbar waren und Investitions​entscheidungen sich damit als falsch herausstellten. Die Beispiele sollen in ein Positionspapier der Verbände überführt werden, das die Problematik Punkt- und diffuse Quellen darstellt. Auch die zu bemängelnde Beschränkung des Baseline-Szenarios auf Punktquellen (s. u.) soll Gegenstand des Papiers sein. Die Veröffentlichung wird nach den Sommerferien erfolgen.

Zur Abschätzung der Kosteneffizienz von Maßnahmen sind neben den fachlichen Aspekten (z. B. spezifische Wirkung auf gegebenes Defizit, Verbesserung des ökologischen Zustands, Rückhaltung von Stoffen wie Schwermetalle, Grundwasser​schutz) auch ökonomische Belange (wirtschaftliche Analyse, Belastbarkeit der Kostenträger) vorher zu prüfen. Im Falle der Nährstoffquellen sind daher zunächst die Haupteintragspfade zu ermitteln (z. B. N-Überschüsse der Landwirtschaft, P-Eintrag über Abschwem​mungen, N-Freisetzung aus versauerten Waldstandorten etc.) und erst danach die Maßnahmenwahl und Kosteneffizienz zu bewerten. Die Punktquellen sind einzureihen in die Liste aller Belastungsfaktoren der Gewässer.
Hierzu vertrat Herr Dr. Weyand die Auffassung, dass die Realisierungs​wahrscheinlichkeit von Maßnahmen in erster Linie an der Frage gemessen wird, ob sich eine Finanzierung über einen Gebührenhaushalt ermöglichen lässt.

Herr Dr. Oehmichen und Herr Böcker wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die N- und P-Problematik der Nordsee unter Meeresbiologen derzeit umstritten ist. Während die Relevanz von Phosphor nach wie vor hoch eingeschätzt wird, scheint der Eintrag von Stickstoff als ökologisch weniger bedeutsam angesehen zu werden.

Die Diskussionen mit den Bezirksregierungen zum Thema Punktquellen konzentrieren sich zurzeit auf den Bereich der Mischwassereinleitungen und die Anwendung des Merkblattes BWK-M3. Die Erfahrungen der Teilnehmer zeigen, dass seitens der Verbände immer stärker die Bewertung der biologischen Verhältnisse in dem Mittelpunkt gestellt wird. So wird einhellig die Meinung vertreten, dass eine Mischwassereinleitung nicht für den schlechten ökologischen Zustand verantwortlich sein kann, der bereits oberhalb der Einleitung vorliegt. Ebenso wird für den Fall, dass ober- und unterhalb einer Einleitung der gute ökologische Zustand nachgewiesen werden kann, keine Notwendigkeit zur Erhöhung des Retentionsvolumens gesehen. 

Die Akzeptanz dieser Argumentationen bei den Bezirksregierungen ist allerdings noch meist gering.
Derzeit wird eine gemeinsame Stellungnahme zum detaillierten Nachweis (Merkblatt M7) vorbereitet, in der die Teilnehmer ihre Einschätzungen und Erfahrungen dokumentieren werden. 

4.)
HMWB/AWB-Ausweisung
Das MUNLV hat im März 2007 in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer die landwirtschaftlichen Verbände des Landes in Form einer Fragebogenaktion gebeten, die Grundlagen für die Ausweisung als HMWB bzw. AWB für jeden Wasserkörper zu ermitteln. Die Wasserverbände waren hierbei über die Kreisstellen zwar zu beteiligen, dies ist jedoch nur in Einzelfällen geschehen. 
Die Fragen beinhalten u. a. die Art und den Umfang der landwirtschaftlichen Nutzung an den Wasserkörpern, wobei zum Teil in grob vereinfachender Weise die Ausweisung als HMWB/AWB begründet werden soll. In welcher Form das MUNLV die gesammelten Informationen in die Deklaration neuer HMWB/AWB umsetzen will, ist unklar.
Herr Dr. Kern berichtet über Arbeiten von Frau Dr. Podraza, in denen sog. „clear-cut“-Kriterien zur Abgrenzung von HMWB/AWB entwickelt werden. Beispiele sind Bergbau-Sümpfungen > MQ oder Gewässer, die dem Denkmalschutz unterliegen.

Zur Frage nach der Definition des guten ökologischen Potenzials erläuterte Herr Dr. Kern einerseits die pragmatische sog. Prager Methode, die das ökologische Potenzial nach dem ausrichtet, was am betroffenen Abschnitt realistisch machbar ist. Zum anderen ist die Ableitung des guten ökologischen Potenzials aus den Kriterien zur Feststellung des guten Zustands mit „biologischen Abstrichen“ möglich, wobei sich diese Methode als vergleichsweise aufwändig erweist. Beispielsweise kann für jede Fischart eine „Mindestdurchgängigkeit“ als minimale Strecke ohne Wanderungs​hindernisse definiert werden. So lässt sich je nach Leitbild-Fischart der tolerierbare Abstand von Sperrbauwerken ermitteln (z. B. Forelle ca. 2 km, Barbe ca. 30 km).
5.)
Baseline-Szenario
Die Diskussion über den Umfang des Baseline-Szenarios wurde fortgesetzt. Unklar ist noch die Frage nach der Verbindlichkeit der in das Baseline-Szenario aufgenom​menen Maßnahmen und ob deren Priorisierung nachträglich geändert werden kann.

Herr Hurck vertrat die Auffassung, Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern KNEF in das Baseline-Szenario aufzunehmen, sofern die Realisierung und Finanzierung gesichert ist. Herr Böcker schränkte ein, nur solche Maßnahmen aus den KNEF zu berücksichtigen, die effektiv den guten Zustand erzielen. 

Herr Dr. Kern erwartet eine drastische Reduzierung der Fördermaßnahmen zum Gewässer​ausbau, so dass die KNEF auf unsicherer finanzieller Grundlage stünden. In Verbindung mit der Befürchtung, die ABK werden 1 : 1 in das Baseline-Szenario behördenverbindlich umgesetzt, hat der Erftverband darauf hin sein ABK deutlich „abgespeckt“.
Angesichts des teilweise rudimentären Charakters und der oft überholten kommunalen Abwasser​beseitigungs​konzepte darf nicht jedes ABK unmittelbar in das Baseline-Szenario übernommen werden, zumal - wie oben beschrieben - in der Regel ausschließlich Punktquellen-Maßnahmen enthalten sind. Nach Einschätzung der Teilnehmer dürfen ebenso BWK-M3-Maßnahmen nicht als Automatismus betrachtet werden sondern sind einem späteren Abwägungsprozess auch im Hinblick auf die Kosteneffizienz zu unterziehen.
6.)
Zielerreichung/Wirkung von Maßnahmen

Herr Böcker wies darauf hin, dass unabdingbare Voraussetzung für eine sinnvolle Maßnahmenplanung die Auswertung und Berücksichtigung der Monitoringergebnisse sei. Ohne eine klare Identifikation der Defizite seien Maßnahmen nicht zu begründen. Die Ergebnisse werden jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht rechtzeitig vorliegen.
Die Abschätzung der Wirkung von Maßnahmen ist aufgrund der zahlreichen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen der Gewässer​parameter außerordentlich komplex und schwierig. Oft zeigen sich Effekte erst nach Jahren. Zudem werden auch Maßnahmenbündel eingesetzt, deren wechselseitige Beeinflussung kaum ein​zu​​schätzen ist. Vergleicht man gleiche Maßnahmen an verschiedenen Wasser​körpern, können sich große Unterschiede in der Wirkung ergeben. Hier wurde noch einmal betont, dass maßgeblich die Gewässerbiologie zur Erfolgskontrolle von Maßnahmen heranzuziehen ist.
Herr Dr. Kühn wies darauf hin, dass bei der Wahl zwischen verschiedenen Maßnahmen mit erwarteter gleicher Wirkung die jeweiligen Folgekosten entscheidend sein können (z. B. Pumpkosten bei der Ableitung von Sümpfungswasser in andere Gewässer). Nach Einschätzung von Herrn Dr. Schitthelm sind die Mittel für Maßnahmen dort einzusetzen, wo die Zielerreichung am wahrscheinlichsten ist und nicht an bereits irreversibel und stark geschädigten Standorten. 
7.)
Sozioökonomische Aspekte

Herr Dr. Oehmichen berichtete, dass Fragen des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes bei der Diskussion zur Maßnahmenplanung bisher kaum Berück​sichtigung fanden. Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands dürfen nicht zu Lasten des Luftpfades umgesetzt werden, Öko- und CO2-Bilanzen müssen Eingang in den Abwägungsprozess finden.
TOP 3: Verschiedenes
Zur Kooperationsvereinbarung des MUNLV mit den Verbänden zum gemeinsamen Monitoring liegen von der LINEG und der Emschergenossenschaft/Lippeverband entsprechende Verträge vor. In beiden Vereinbarungen sind nicht nur der Austausch aller Messwerte sondern auch die gemeinsame Auswertung der Ergebnisse verankert.
Als neuer Termin des Arbeitskreises wurde 

Freitag, der 10. August 2007, um 9.30 Uhr beim WVER in Düren, Eisenbahnstraße 5, Raum 501
vereinbart. Auf der Tagesordnung steht die Erörterung weiterer Fragen aus dem eingangs genannten Fragenkatalog sowie das Positionspapier zum Thema Punkt- vs. diffuse Quellen.
gez. Dr. Jörrens
